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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Freytag/ den 19Juni i8c>r. Fünftes Quartal.

Eefttzgebender Nath, 9. May.
Fortsetzung. g

(Beschluß des Gutachtens der Minorität der Polizeycsm-
niißio», das Strafurtheil des B. Pfarrer Schwelt-
zer vv» Einbrach betreffend.)

Vielleicht könnte er sich wohl an dem Einsender er-

hoicn, vielleicht aber auch nicht; weil dieser das Vermö-
gen oder auch den Willen nicht hätte, die Buße zu über-

nehmen, und er nicht rechtlich dazu angehalten werden
könnte.

Nebst der Neue, der vorgeblichen Abfichtlosigkeit des

Versassers und dem Umstände, daß bey seinen nichts
weniger als glüklichen Nermögensnmsränden, der Druck
der zu bezahlenden Buße vorzüglich auf seine unschuldige
Frau und Kinder fallen würde, findet aber die Minorität
der Polizeycommißion vcn vornehmsten Grund zu Ge-
Währung seiner Bitte darin, daß der Staat und nament-
lieh das Personale der obersten Behörden die beleidigte
Partey ausmachen. Ihre jetzige Stellung B- Gesetzgeber,
ist also mehr die beleidigter Bürger, deren Großuuith ein
reuender Beleidiger anspricht, als aber die der Gesetzgeber
Helvetlens, und ohne Zweifel werden Sie auch dem
süßen, herzerhebcnden Triebe, angethane Beleidigungen
zu verzechen, und Böses mit Guten zu vergelten, nicht
widerstehen wollen.

Das ist wohin die Minorität Ihrer Polizeycommißion
stimmt, die dem zufolge darauf anträgt, daß nach dem
Anrachen des Vollz. Ralhcs dem B. Pfarrer Schweitzer,
ftm-e auferlegte Geldbuße von 40c, Fr. nachgelassen werde.

Der Antrag der Minorität wird angenommen, und
der angetragene Nachlaß der Buße von 400 Fr. bewilligt.

Man schrei!?! zur Wahl eines neuen Mitglieds an
Dmler's Stelle.

Vorgeschlagen wurden:

Den Prairea! IX.

V. Krus, Altfchultheiß von Luzcrn.
- Meyer, Justitzministcr.
- Zeiger, Oberlichter vom Canton Waldstätte».

- Hecht, gew. Mitglied des großen Raihs.
Der B- Krus, Altfchultheiß von àzern, .wirb

durch geheimes und absolutes Stimmeiimchr zum Mit-
glied des Rathes ernannt. '

Die Fmanzeommißion erstattet über die Ratification
verschiedener Nattonalgüterverkäusse im C. Zürich einen

Bericht, der für ; Tage auf den Canzlcytisch gelegt w:rd.

^
Die gleiche Commißion erstattet über Nattonalgiitcr-

verkäuffe im C. WaliiS einen Bericht, der für ; Tage auf
den Cauzleytifch gelegt wird.

Die gleiche Comimßion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

Bürger Gesetzgeber! Die drey Dorfschaften Font,
Chables imd Chaltillon, im Distrikt Steffis, Eanlon
Freyburg, bilden zusammen eine Gemeinde, unter der

Benennung der großen Gemeinde Font, und haben bis-

her ihre Gemcindgüter gemeinsam benuzt. Durch eine

dem gesetzgebenden Rathe eingereichte Bittschrift, de-

gchrt nun die Mehrheit die Sonderling derselben »nd
ihre Vertheilung unter die drey thcilhabenden Doiffchgf-
ten, nach der Berechnung ihrer anstößigen Gemeindsge.
nossen die ihr eigenes Feuer und Licht besitzen, und Sie

Gemcmdsbeschwerden tragen.

Die Mittheilhaber von Font widersttzen sich zwar die.

ser Sönderung nicht, wohl aber machen sie über die vor-
geschlagene Vcrthcilungsart die Einwendung: daß die

Sönderung nicht nach dem gleichen Maßstabe der Haus-
Haltungen erfolgen könne, nach welchem bisher die Art
der Benntzung bestimmt worden sey; hingegen vermeinen
sie, die Berechnung der sämtlichen sowohl abwesenden, als

wirklich in den drey Dorfschaften angestsscncn Tdeilha«
der, welche das zwanzigste Jahr ihres Alters erreicht
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haben, soll dieser Sonderling zur Grundlage dienen;
weil mehrere von Font svwohl.in Privat-als Militär-
dicusten stehen, und ihre Aus fehl icssung die Dorsschaft
Font in dieser Vertheilung nahmhaft übervorlheilen
würde.

Ferners wünschten die von Font, daß es nach der

Vertheilung so wie es bey der gemeinsamen Benutzung
in Uebung war, jedermann verzollt seyn möchte, wenn
er seinen Wohnsitz von einem Dorfe in das andere verset-

zen sollte, in Enragnng der dortigen Gemeindsbeschwer-
den, den Genuß dasiger Gcmeindgüter ebenfalls fortsetzen

zu können.

Ihre Finanzcommißion, welche die beyden Petitionen

genau untersucht', findet nun, daß die vorgeschlagene

Eöndcnmg zweckmäßig sey, und dem Anschein nach, den

drey Gemeinden einen größeren Vortheil gewähren werde,

als die bisherige gemeinsame Nutzung, also daß dieselbe

Ihnen um so viel eher bewilligt werden könnte, als sie

von den theiihabenten Dorfschasten allgemein begehrt

wird. Allein da über diesen Sö-nderungsfall von Ge-

meindgütcrn mehrerer genoßhafttn Gemeinden kein Gesetz

vorhanden ist, das besiimte Regeln enthaltet, nach denen

die Sönderung vorgenommen und berichtiget werden kaki,

und da die verschiedenen theilhabendcn Gemeinden in den

Grundsätze» von einander abweichen, nach welchen sie

diese Sonderling begehren, so glaubt Ihre Finanzcom-
»:üß:on, es sey diesem besondern Fall angemessen, in Er-
theilung der Bewilligung für die anbegehrte Veriheilung,
diese Gemeinden über die Sönderungsart, durch die

DêîWaungskammcr ihres Cantons in Regel zu sitzen.

-Sie hat demnach die Ehre Ihnen folgende Botschaft au-
zutrage» :

B- Vollz. Räthe! Der gesetzgebende Rath übersendet

Ihnen die Petition und Gegenpetition der Mehrheit und

Minderheit der ans z Dorfschasten bestehenden großen
Gemeinde zu Font, Distrikt Steffis, Canton Freyburg,
wegen Sönderung ihrer Gcmeindgüter. Indem der ge-

sitzacbende Rath diese Sönderung bewilligt, ladet er

Sie ein B. Vollz. Räthe, zu veranstalten, daß die sämt-

j-ichen Theilhaber über tie ungleiche Vertheilungsart
durch die Berwaltimgskammcr gegen einander ausgegli-
chiN werden möchten.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesttzgcber! Ans Anlaß einer Petition ber De-
kane und Pfarrer der fünf Classen tes Cantons Leman
oder des chmaliqen Waadtlandes, ließen Sie an den

VollMlMlM'glh eine Botschaft abgehen in welcher

ein zwcyfaches Ansuchen enthalten war 5 das eine be-

traf die veräusserlen Pftundkapitalien des Cantons Le-

man in specie, von denen der gesetzgebende Rath zu

Verfügung ihres Ersatzes ein Verzeichniß einforderte;
das andere bezog sich auf die Rückstände der sinnlichen
Geistlichkeit, von denen der gesetzgebende Nach eine

vollständige Berechnung verlangte, um das Résiliât
des endlichen Rückstandes, nach Abzug der von den ein-

gegangenen Bodenzinsen geleisteten Zahlungen, mit den

Er stanzen der Bvdepzinfe zu fernerer Verfügung ein-
zusehen.

Die von dem Vollzichungsrath mit seiner Botschaft
vom 29. April erhaltenen Einberichte, sind in Absicht der

veräussertcn Capitalien, welche verschiedenen Pfründen
des Cantons Leman zugehören, für die Geistlichkeit der

fünf Classen beruhigend, indem bereits die mehreren

durch andere Zinsfchristen ersizt worden find, und die

noch mangelnden ungesäumt crfezt werden sollen; in
Absicht auf die eingeforderte Berechnung der rückstän-

digen Gehalte der Geistlichen, betrift der mit obiger

Botschaft eingelangte Etat nur ben Canton Leman, für
welchen keine einseilige Verfügung getroffen werden

kann, sonder» der vollständige Eial der gcsammten
Geistlichkeit abgewartet werden muß.

Ihre Finanzcommißioii hat demnach die Ehre, B.
Gesitzgcber, Ihnen anzurathen, diese Schriften einst-

weilen ad acla zu legen und folgende Botschaft an den

Vollziehlmgsrath abgehen zu lassen:

B. Gesetzgeber! Der gesetzgebende Rath hat aus den

mit Ihrer Botschaft vom 29 April erhalt, neu Berichten
eingesehen, daß die Verwaltuugskammcr des Cantons

Leman die mehrern verwandten Pfruntgülten durch a»,
dcre Zinsschristen crfezt habe und auch die übrigen un-
gesäumt ersetzen werde. Er ladet Sie, B. Vollz.
Räthe daher ein, dem Dekan zu Lausanne zu Handen
der fünf Classen des Cantons Leman diese beruhigende

Auskunft mittheilen zu lassen, und die Anzeige beyzufü-

gen, daß man sich mit den Rückstände» der Geifilicben

ebenfalls beschäftige, allein keine Iheilweift Verfügung
für einen einzelnen Canton treffen könne.

Die Fmanzcommifnoii erstattet über die Ratifikation
des Verkaufes vom Schlosse Farvagmer einen Bericht,
der für ; Tage auf den Eanzleylifch gelegt wird,

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird t

B. Gesetzgeber! Die Schloßgüter von Thicrstrin,
Canton Solothurn, deren Vcräusseriuig Ihnen von der

Vollziehung vorgeschlagen wird,- bestehen m zwey zum



Landbau dienlichen Häusern, Scheuer und Stallen,

Pstrdeschcucr, Frnchtspeicher und einem Hühncrhäus-

liu; 6e l/2 Jucharttn Maliland, z- Inch. Ackerland

und 7; Inch. Weidland.

Sämtlich diese Gebäude und Liegenschaften wurden

geschäzl ans Fr. 24000 und haben an der zweyten Stei-

gerung gegolten Fr. 23?°? so daß sich eine Uebcrioo.

sung erzeigt von Fr. 4î->;.
lieber diese Veräusserung macht nun Ihre Finanz-

commißion folgende Betrachtungen:
>) Daß die Menge der Gebäude und die Große der

Liegenschaften, besonders der beträchtliche Halt an

Mattlanb, mit der Loosung in keinem Verhältnisse zn

stehen scheine;

2) Daß diese Vermmhrmg durch die Große des

Pachtzinses, cher Fr. -220 betrage, (was den Zins von

nicht bloß Fr. 2350; sondern von Fr. 50500 aus-

macht beynahe zur Gewißheit erhoben werbe;
z) Daß vermittelst dessen die Nation bey einer Vcr-

äusserung wirklich zu kurz kommen wurde, alldieweil

doch die Güter gemeiniglich nicht das 4 vom 100 ein-

tragen sollen;

4) Daß die Menge der gemeinsamen Ersteigerer, (es

find ihrer weniger nicht als 7 fast alle Cantons - oder

Distriktsbeamte, die Concnrrcnz der Bieter eher werde

behindert haben, ms aber berstlbcn werde beförderlich

gewesen seyn, wie denn auch auf den Gesamtauscus

aller Guter stnst niemand geboten hat; und endlich

5) Daß da keineswegs z» vermuthen sey, diese 7

Bürger werden ihre gekaufte Liegenschaften gemeinsam

besitzen wollen; sie bey deren Acquisition wahrscheinlich

schon mit auf einen vortheilhastern Verkauf werden

Rechnung gemacht haben.

Aus allen diesen Gründen, vorzüglich aber wegen
des schönen Pachtzinses, glaubt demnach die Finanz-
comnußion, Ihnen B. G. anralhen zu sollen, die Ra-
tifikation dieser Veräusserung zu verweigern.

Die Finanzcommtßwn rath zu folgender Votschaft
an den Vollz. Rath, welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe! Die Generalversammlung der

Antheilhaber an den Gemeindgütern von Riddes, Cant.

Waltis, hat durch die dortige Miinizipalilät und Ge-

meindskammer dem gesetzg. Rath das gedoppelte Vc-
gchcen vortragen lassen, erstlicl^ einen Theil ihrer Ge-

memdsgnter unter sich vertheilen und zweytcns dann
einen Theil derselben zn Bestreitung der ihnen auffallen-
den grossen Auslagen, verkaussen zu dürfen.

In Bedenken aber daß das Gesetz übev die Bür-

gerrcchte vom 1?. Febr. 99 Z. 19 verordnet, daß keine

Gemeinde ihr Gemeindgut weder im Ganzen noch Theil-
weise vertheilen solle, bis über die Art und Wrist die»

fer Vertheiiungcn ein besonderes Gesetz werde bekannt

gemacht werden; das Gesetz vom -5. Dec. 1800 dann

nur auf diejenigen Gemeindgüter sich bezicht, welche

nach bestimmten Rechtsame» besessen werden; so findet
der gesetzg. Rath, daß für einmal noch in das Thei-
lungobegehren der Gemeinde Ribbes nicht eingetreten
werden könne.

Was dann zweytcns die Veräusserung von 50 Kuh-
rechten ans einer Alp und die von zwey schlechten Stük-
ke» Land andelcift; so wünschte der gesetzg. Rath vor-
erst noch mehrere Auskunft über diese Sache zu haben.
Vvrnemiich scheint ihm zn wissen nöthig, ob diese Ge-
meinde etwa mir verschriebenen Schulden belaste! sen?

wie hoch fie sich ansteigen? und in welchem Verhältnisse
dieselben gegen das sämtliche Capltalsermögen der Ge-
meinde stehe»? Weiter verlangt der gesttzg. Rath auch

zu vernehme» : ob alle und lebe Antheilhaber sich drestS

Verkaufes von einem Theil ihrer Gemeindgüter und der
vorhabenden Verwendung des Erlöses an die meist vor-
lustigen und bedürftigsten Gemcindsgenossen znseied n

seyen? oder ob welche seyen die sich diesem Vorhaben
widersetzen In diesem leztern Fall müßten den Oppo-
«euren ihre Weigernngsgründe abgefordert und zu er-
forderlicher Prüffung an den gesttzg. Rath eingesandt
werden. — Sie B. Vollz. Räthe, belieben also diese'

Berlchceeinziehung zu veranstalten. (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Neue Geschichte von Frankreich durch

eine Gesellschaft alter römischer
Schriftsteller. ^ Kepenes qui ov lrmüim-
clinem morum, slienn màiàcw lidi otzfecwri pu-
tent. Toc. 8. Lu Ze r n bey Meyer u u d

Comp. i8or. S. 107.
Eine Reihenfolge ausgehobner Stellen aus Cicero,<

Sallust, Taeilus, Livius, Suetonius Aul. Gellms
und mchrern andern römischen Geschichtschreibern lie-

ftrt hier, tn grossen historischen Zügen nicht selten auch

in kleinerem Detail, die Geschichte der fränkischen Re-
volution, von der Versammlung der Generalstände im
Frühling -789 bis nach Bonapartes Großthaten i'nr

Spätiahr 1799. Die glückliche Auswahl und die Zusan»
meusteUnng der abgerissenen Gemälde, zeugen von her.'

Einficht und dem Tact des Herausgebers. Die kleine'

Schrift nschie-n nnworigen'Jahre zu Paris nm- ftê
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